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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Leichlingen 
 
45 Über die Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl von 
 Jugendschöffen für das Jugendgericht beim Amtsgericht 
 Leverkusen und die Jugendkammern beim Landgericht 
 Köln 
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45    Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl von Jugendschöffen für das Jugendgericht 
beim Amtsgericht Leverkusen und die Jugendkammern beim Landgericht Köln 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Leichlingen hat in seiner Sitzung am 03.06.2008 die 
Aufnahme von Personen in die Vorschlagsliste zur Wahl als Schöffen für das Jugendgericht beim 
Amtsgericht Leverkusen und für die Jugendkammern beim Landgericht Köln beschlossen.  
 
Die Vorschlagsliste wird im Jugendamt der Stadt Leichlingen, Am Büscherhof 1, 42799 
Leichlingen, Zimmer 506, in der Zeit vom 
 
30.06.2008 - 04.07.2008 
 
während der Sprechstunden des Jugendamtes (montags 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 
17.30 Uhr, mittwochs und donnerstags 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme ausgelegt. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom 07.07.2008 an, schriftlich 
oder zur Niederschrift mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in der Vorschlagsliste 
Personen aufgenommen sind, die nach §§ 32 bis 34 Gerichtsverfassungsgesetz nicht berufen 
werden dürfen oder sollen.  
 
Die genannten Rechtsvorschriften werden im Jugendamt zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Leichlingen, den 10.06.2008 
 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 
gez. Bergerhoff 
Fachbereichsleitung 
 


